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Strafprozessrecht 
Aktuelle Entscheidungen  

(Examensrelevante Kurzauszüge) 
 
Auskunftsverweigerungsrecht / 
§ 55 Abs. 1 StPO 
BGH 3 StR 281/04 - Urteil vom 15. Dezember 2005 (LG Wuppertal) 
 
§ 55 Abs. 1 StPO findet keine Anwendung, wenn sich der Zeuge erst 
durch die Beantwortung der an ihn gerichteten Frage strafbar ma-
chen kann. 
 
Sachverhaltsauszug: 
In der Hauptverhandlung vor dem LG stellte die Verteidigerin des Angeklagten der 
Nebenklägerin zahlreiche Fragen, die sich auf die derzeitigen Lebensverhältnisse der 
Nebenklägerin, die ihr und ihrer Tochter im Zeugenschutz gewährte Betreuung, die 
ihr in diesem Rahmen zugute kommenden persönlichen und wirtschaftlichen Vorteile, 
ihre Kontakte zu Zeugenschutz- bzw. Ermittlungsbeamten sowie den Inhalt der mit 
diesen - gegebenenfalls auch über ihre gerichtlichen Aussagen - geführten Gesprä-
che, auf fortbestehende Verbindungen der Nebenklägerin zu Personen aus dem 
Prostituiertenmilieu, aber auch zu Verwandten und Bekannten in Litauen und auf e-
ventuelle Versuche der Nebenklägerin richteten, selbst in Litauen Prostituierte anzu-
werben. Die Nebenklägerin hat die Beantwortung dieser Fragen im wesentlichen un-
ter Hinweis darauf verweigert, dass sie sich wegen Verstoßes gegen ihre Verpflich-
tung zur Verschwiegenheit über die Maßnahmen des Zeugenschutzes strafbar ma-
che, falls sie insoweit aussage. Dies hat der Vorsitzende und - nachdem die Verteidi-
gung dessen Entscheidung beanstandet hatte - das Gericht für den weit überwie-
genden Teil der Fragen im Kern mit der Begründung gebilligt, der Nebenklägerin ste-
he ein Auskunftsverweigerungsrecht gemäß § 55 Abs. 1 StPO zu, weil sie sich bei 
Beantwortung der Fragen gemäß § 353 b Abs. 2 Nr. 2 StGB strafbar mache; die Fra-
gen seien daher gemäß § 241 Abs. 2 StPO als ungeeignet zurückzuweisen. 
 
Auszug aus den rechtlichen Erwägungen BGH 3 StR 281/04: 
Der Nebenklägerin stand kein Recht zu, die Auskunft auf die von der Verteidigung 
gestellten Fragen gemäß § 55 Abs. 1 StPO zu verweigern. Dies gilt auch dann, wenn 
sie sich durch die Beantwortung der Fragen gemäß § 353 b Abs. 2 Nr. 2 StGB straf-
bar gemacht hätte. § 55 Abs. 1 StPO betrifft nur den Fall, dass sich der Zeuge durch 
eine wahrheitsgemäße Aussage der Gefahr aussetzen würde, wegen einer Straftat 
oder Ordnungswidrigkeit verfolgt zu werden, die er bereits vor seiner Zeugenaussage 
begangen hat (Meyer-Goßner § 55 StPO Rdn. 4).1 
 

                                                 
1 BVerfG NStZ 1985, 277; BGH bei Dallinger MDR 1958, 14; OLG Düsseldorf StV 1982, 344 

m. Anm. Prittwitz; OLG Zweibrücken NJW 1995, 1301, 1302; aA Sommer StraFo 1998, 9 f. 
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Wiederholtes Nachfragen bei unverteidigtem Ange-
klagten, der sich auf sein Schweigerecht beruft; 
Täuschung über Verwertbarkeit eines bloßen Ge-
sprächs / 
§ 136a StPO; § 136 StPO; Schweigerecht 
BGH 5 StR 341/05 - Beschluss vom 10. Januar 2006 (LG Göttingen) 
 
Die Frage, ob man nicht "miteinander sprechen" könne, nachdem 
sich der Angeklagte gerade nach Belehrung ausdrücklich auf sein 
Schweigerecht berufen und eventuelle Äußerungen von der vorhe-
rigen Konsultation eines Verteidigers abhängig gemacht hatte, kann 
bei einem Beschuldigten den fehlerhaften Eindruck hervorrufen, ein 
solches bloßes "Gespräch" unterscheide sich in seiner Verwertbar-
keit von einer "förmlichen" Vernehmung.  
Stetiges Nachfragen ohne zureichenden Grund kann das Schwei-
gerecht des unverteidigten Beschuldigten entwerten.  
Der Wunsch des Beschuldigten nach Rücksprache mit seinem Ver-
teidiger zur Erörterung der Frage, ob eine Einlassung erfolgen soll 
oder nicht, darf nicht durch ständige Nachfrage missachtet werden, 
ohne dass dem Wunsch nach Benachrichtigung eines benannten 
Verteidigers zuvor nachgekommen wird. 
 
Sachverhaltsauszug: 
Der später wegen Totschlags Angeklagte erklärte wiederholt, keine Angaben zur Sa-
che machen, sondern zunächst einen Verteidiger konsultieren zu wollen. Gleichwohl 
äußerte er sich bis zu seiner Vorführung in drei verschiedenen Situationen gegen-
über drei Polizeibeamten zu einzelnen Sachverhaltsfragen: Zum einen kam es zu 
einer Spontanäußerung über Schmauchspuren und zu der bei seiner Mutter gefun-
denen Pistole im Rahmen der erkennungsdienstlichen Behandlung. Im weiteren Ver-
lauf der Nacht erklärte der Angeklagte gegenüber dem Polizeibeamten K nach erfolg-
ter erneuter Belehrung, er wolle keine Aussage machen, es sei denn, sein Anwalt 
würde ihm dies empfehlen. Nachdem K dessen ungeachtet fragte, ob sie während 
weiterer Wartezeit "miteinander sprechen" könnten, erklärte sich der Angeklagte be-
reit, sich mit K zu unterhalten, und berichtete anschließend von seinen persönlichen 
Verhältnissen und der Vorgeschichte der Tat. Der K fragte nun nach, ob der Ange-
klagte jetzt doch etwas zur Tat sagen wolle. Dieser wiederholte, dass er zur Tat 
selbst nichts sagen wolle, erklärte aber, dass "getan wurde, was getan werden muss-
te". Zudem wiederholte der Angeklagte seine spontanen anfänglichen Angaben zu 
der bei seiner Mutter gefundenen Waffe. Auf die ihm aktuell überbrachte neue Infor-
mation, dass diese Waffe tatsächlich nicht die Tatwaffe sein konnte, fragte der K den 
Angeklagten nach dem Verbleib der Tatwaffe und betonte dabei eine mögliche Ge-
fährdung spielender Kinder. Der Angeklagte machte dazu deutlich, dass er zu die-
sem Punkt nichts sagen wolle. Auf weitere Fragen des K zur Fahrstrecke von Rein-
hausen bis zur Festnahme machte der Angeklagte hierzu Angaben. Deren förmliche 
Protokollierung lehnte er indes ab; statt dessen bat er darum, dass ein namentlich 
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benannter Verteidiger von seiner Festnahme informiert werden sollte. Diese Bitte 
erfüllte der K in der Folgezeit nicht. 
 
Am Morgen des Folgetages sollte der Angeklagte von dem Polizeibeamten B der 
Haftrichterin vorgeführt werden. Der B wusste, dass der Angeklagte noch ohne Kon-
takt zu dem benannten Verteidiger gewesen war und keine Angaben machen wollte. 
Gleichwohl suchte B während der Wartezeit das Gespräch mit ihm. Der Angeklagte 
machte anschließend erneut Angaben zu seinen Lebensumständen und zur Vorge-
schichte der Tat. Vor der Haftrichterin schwieg der Angeklagte wie auch in der Fol-
gezeit. Erst gegen Ende der Hauptverhandlung hat er sich in einer vorbereitenden 
Erklärung leugnend zur Sache eingelassen und die Tötung einem nicht benannten 
anderen Familienmitglied angelastet. 
 
Auszug aus den rechtlichen Erwägungen BGH 5 StR 341/05: 
 
1.  
Bedenklich erscheint bereits die Frage an den Angeklagten, ob man nicht "miteinan-
der sprechen" könne, nachdem sich der Angeklagte gerade nach Belehrung aus-
drücklich auf sein Schweigerecht berufen und eventuelle Äußerungen von der vorhe-
rigen Konsultation eines Verteidigers abhängig gemacht hatte. Durch dieses Verhal-
ten könnte bei einem Beschuldigten der fehlerhafte Eindruck hervorgerufen werden 
(vgl. auch § 136a Abs. 1 Satz 1 StPO), ein solches bloßes "Gespräch" unterscheide 
sich in seiner Verwertbarkeit von einer "förmlichen" Vernehmung. Dass der Ange-
klagte tatsächlich nicht in dieser Weise getäuscht wurde, ergibt sich indes aus sei-
nem differenzierten Aussageverhalten; nach wie vor unterschied er genau, zu wel-
chen Themen er etwas sagen wollte (insbesondere Tatvorgeschichte) und zu wel-
chen nicht (konkrete Tatumstände). 
 
2. 
Darüber hinaus kann stetiges Nachfragen ohne zureichenden Grund das Schwei-
gerecht des unverteidigten Beschuldigten entwerten. Nachfragen sind nach aus-
drücklicher Ausübung des Schweigerechts zwar dann gänzlich unproblematisch, 
wenn - wie hier hinsichtlich der Tatwaffe und der davon ausgehenden Fremdgefähr-
dung - neue Informationen erlangt werden, zu denen sich der Beschuldigte noch 
nicht positionieren konnte, eine neue prozessuale Situation eingetreten oder eine 
gewisse Zeitspanne verstrichen ist, in denen sich die Auffassung des Beschuldigten 
geändert haben kann. Jenseits solcher neuer Umstände oder eines möglichen Sin-
neswandels darf das Schweigerecht jedenfalls bei einem unverteidigten Beschuldig-
ten nicht dadurch missachtet werden, dass beständig auf verschiedenen Wegen ver-
sucht wird, den Beschuldigten doch noch zu Angaben in der Sache zu bringen. 
 
3. 
Erst recht bedenklich sind beharrliche Nachfragen gegenüber einem Beschuldigten, 
der sich zur Frage einer Aussage zunächst mit einem von ihm benannten Verteidiger 
besprechen und bis dahin schweigen will, wenn die Benachrichtigung dieses Vertei-
digers unterbleibt. Zwar sieht der Senat auch in Konstellationen wie der vorliegenden 
keinen Anlass für ein Innehalten mit einer Vernehmung des Beschuldigten bis zur 
Bestellung eines Pflichtverteidigers.2 Der Wunsch des Beschuldigten nach Rückspra-
                                                 
2 vgl. BGHSt 47, 233, 235 ff.; vgl. aber auch BGHSt 47, 172, 176 ff.; BGH, Beschl. vom 18. und 19. 

Oktober 2005 - 1 StR 114/05 und 117/05. 
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che mit seinem Verteidiger zur Erörterung der Frage, ob eine Einlassung erfolgen soll 
oder nicht, darf aber nicht durch ständige Nachfrage missachtet werden, ohne dass 
dem Wunsch nach Benachrichtigung eines benannten Verteidigers zuvor nachge-
kommen wird. Die Besprechung mit einem Verteidiger soll dem Beschuldigten die 
Möglichkeit eröffnen, sich in der für seine Verteidigung höchst bedeutsamen Frage, 
ob er aussagen will oder nicht, mit einem Verteidiger zu beraten.3 Bittet ein Beschul-
digter, der seine Aussagebereitschaft an die vorherige Konsultation eines Verteidi-
gers knüpft, ausdrücklich um Benachrichtigung eines benannten Verteidigers, darf 
nicht weiter in den Beschuldigten gedrungen werden, wenn die erbetene Benachrich-
tigung nicht erfolgt.4 Das Schweigerecht des Beschuldigten würde missachtet, wenn - 
wie hier vor dem Haftrichtertermin - ein benannter Verteidiger nicht informiert, son-
dern stattdessen ein Beschuldigter ohne ergänzende Hinweise weiter befragt wird, 
obgleich er zuvor ausdrücklich erklärt hat, er wolle ohne vorherige Konsultation sei-
nes Verteidigers nichts sagen. 
 
4. 
Ob das danach im Ausgangspunkt zu Recht beanstandete Vorgehen der Ermitt-
lungsbeamten nach entsprechendem Widerspruch in der Hauptverhandlung ange-
sichts der differenzierten Reaktionen des befragten Beschuldigten, die für eine zutref-
fende Einschätzung der Verwertbarkeit seiner Äußerungen sprechen, zu einem Ver-
wertungsverbot hinsichtlich der auf diese Weise erlangten Angaben führen würde 
und ob sich hierauf gegebenenfalls auch Mitbeschuldigte berufen könnten (vgl. dazu 
Meyer-Goßner, § 136 StPO Rdn. 20 m.w.N.), blieb letztlich offen. Der Senat konnte 
ausschließen, dass das Urteil auf diesen Angaben des Angeklagten im Ermittlungs-
verfahren beruht (§ 337 Abs. 1 StPO). 
 
 

                                                 
3 BGHSt 38, 372, 373. 
4 vgl. auch BGHSt 42, 15, 19; 38, 372, 373 einerseits, BGHSt 42, 170, 171 f. andererseits. 
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Notwendige Wiederholung eines Ablehnungsge-
suchs nach ausgesetzter Hauptverhandlung /  
§§ 25 ff. StPO; § 338 Nr.3 StPO 
BGH 5 StR 500/05 - Beschluss vom 26. Januar 2006 (LG Berlin) 
 
Es erscheint sachgerecht, aus § 25 Abs. 1 StPO herzuleiten, dass 
der Angeklagte Ablehnungsgründe, die er bereits in einer ausge-
setzten Hauptverhandlung erfolglos zum Gegenstand eines Befan-
genheitsantrags gemacht hat, zur Erhaltung einer Revisionsrüge 
nach § 338 Nr. 3 i.V.m. § 28 Abs. 2 Satz 2 StPO zu Beginn der neuen 
Hauptverhandlung in der in § 25 Abs. 1 Satz 2 StPO vorgeschriebe-
nen konzentrierten Form ausdrücklich nochmals benennen muss. 
 
Auszug aus den rechtlichen Erwägungen BGH 5 StR 500/05: 
Über die auf § 338 Nr. 3 StPO gestützten Verfahrensrügen brauchte nach Auffas-
sung des Senats nicht entschieden zu werden: 
 
1.  
Diese Rügen, die an Verfahrensvorgänge aus einer früheren ausgesetzten Haupt-
verhandlung anknüpfen, wären nach Maßgabe von BGHSt 31, 15 statthaft gewesen. 
Der Senat hält die Fortschreibung dieser Rechtsprechung allerdings nicht für gebo-
ten. Es erscheint sachgerecht, aus § 25 Abs. 1 StPO herzuleiten, dass der Angeklag-
te Ablehnungsgründe, die er bereits in einer ausgesetzten Hauptverhandlung erfolg-
los zum Gegenstand eines Befangenheitsantrags gemacht hat, zur Erhaltung einer 
Revisionsrüge nach § 338 Nr. 3 i.V.m. § 28 Abs. 2 Satz 2 StPO zu Beginn der neuen 
Hauptverhandlung in der in § 25 Abs. 1 Satz 2 StPO vorgeschriebenen konzentrier-
ten Form ausdrücklich nochmals benennen muss. Dies stünde im Einklang mit der 
Regelung in §§ 222b, 338 Nr. 1 StPO und dem Erfordernis der Erhebung eines Wi-
derspruchs in der Hauptverhandlung als Voraussetzung für bestimmte Verfahrensrü-
gen. Zudem wäre so Klarheit in der Frage gewonnen, ob der Angeklagte überhaupt 
noch die Besorgnis einer Befangenheit des früher abgelehnten Richters hegt, was - 
namentlich in Fällen eines längeren Verfahrensfortgangs - durchaus zweifelhaft sein 
kann. Nach Veröffentlichung dieser Entscheidung sähe sich der Senat künftig - vor-
behaltlich eines Verfahrens nach § 132 GVG - nicht gehindert, entsprechende Rügen 
nach § 338 Nr. 3 StPO als unzulässig anzusehen. 
 
2. 
In der Sache wären die Rügen indes - ungeachtet mehrerer überflüssiger unsachli-
cher Negativbewertungen im gesamten Rügevorbringen - jedenfalls nicht offensicht-
lich unbegründet gewesen. Der Vorsitzende hätte den Verteidiger über den kurzfristi-
gen Eingang neuen belastenden Aktenmaterials bereits vor Beginn der Einlassung 
des Angeklagten zur Sache (§ 243 Abs. 4 StPO) unterrichten müssen.5 Ein solcher 
Verfahrensverstoß kann für sich die Besorgnis der Befangenheit begründen,6 zumal 
                                                 
5 vgl. BVerfGE 63, 45, 62; BGHSt 36, 305, 308 f.; Laufhütte in KK 5. Aufl. § 147 Rdn. 1, 4, 19. 
6 vgl. einerseits BGH StV 1995, 396, andererseits BGH, Beschluss vom 17. November 1999 - 1 StR 

290/99. 
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wenn der Vorsitzende die Chance, in seiner dienstlichen Erklärung sein zu Recht 
beanstandetes Vorgehen zu korrigieren, nicht hinreichend nutzt.7 Hinsichtlich des 
zweiten gegen den Berichterstatter gerichteten Ablehnungsgesuchs, mit dem Um-
stände der Zurückweisung des ersten Ablehnungsgesuchs gegen den Vorsitzenden 
beanstandet wurden, begegnet der Beschluss nach § 27 Abs. 1 StPO wegen der 
Richterbesetzung Bedenken. 
 
Er ist zwar ohne Mitwirkung des abgelehnten beisitzenden Richters, aber wiederum 
unter dem Vorsitz des zuvor abgelehnten Strafkammervorsitzenden ergangen. Dass 
auch dieser wegen des engen Zusammenhangs beider Ablehnungsanträge nach 
zutreffendem Verständnis des § 27 Abs. 1 StPO - ungeachtet der Erfolglosigkeit des 
ersten Antrags - an der Beschlussfassung über den zweiten Antrag nicht hätte mit-
wirken dürfen, in deren Mittelpunkt weiterhin die Bewertung seiner beanstandeten 
Verfahrensführung stand, ist bereits in der bisherigen Rechtsprechung des Bundes-
gerichtshofs vorgezeichnet8 und erscheint auch unter Bedacht auf das Gebot zwin-
gend, dass ein "Entscheiden in eigener Sache" zu vermeiden ist.9 
 

_____________ 
 
 
 
 
 

                                                 
7 vgl. BGHR StPO § 338 Nr. 3 Revisibilität 1; BGH NStZ 2006, 49. 
8 vgl. BGHSt 44, 26, 28 m.w.N. 
9 vgl. BVerfG - Kammer - NJW 2005, 3410; ferner BGH NJW 2005, 3436, zur Veröffentlichung in 

BGHSt bestimmt. 


